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reih, Weißwasser, das Vikariat Okonina. 2>» De¬
kanat Rohitsch die Pfarren Bärnthal, St. Flo¬
rian am Wotschberg, Kastreiniz, die Lokalie Stvper-
zcn. Im Dekanate Saldenhofen die Lokalien
St. Primus am Bacher, Wuchern. Im Dekanate
Skalis die Lokalien Oberponickl, Sawodne. Im
Dekanate Tüffer die Pfarren St. Gertrud, Raß-
wor, die Lokalien St. Leonhart bei Tüffer, St. Mar-
gareth bei Töplitz, Maria-Scheuern, St. Niklas. Im
Dekanat Widem die Pfarren Artisch, Kapel¬
len, Sabnkuje, die Lokalie Sdolle. Im Dekanat
Windisch-Feistriz, die Lokalie Studenitz. Im
Dekanat Zili keinerlei neue Seelsvrgerstahion.

§. 1023, Fortgesetzte KlLsteraufhebung.

Unterdessen hatte die im I. 1782 begonnene
Aufhebung von Stiftern und Klöstern ihren Fort¬
gang. Im I. 1783 wurden folgende aufgehoben:
zu Wien die Theatiner oderKajetaner, an der Zahl
12; die Philippi - Nerianer oder Oratorianer 6;
die Benediktiner von Montserat, oder Schwarzspa-
nier 17, welche mit den Schotten vereinigt wurden;
die Trinitarier oder Weißspanier 68, in deren Kloster
im folgenden Jahre die Mininoriten aus der Stadt
versetzt wurden; dann die regulirten Chorfrauen zur
Himmelspforte 59, zu St. Jakob 53, und die zu St.
Lorenz 51. — Ausser Wien wurden in diesem Jahre
in Oesterreich unter der Ens aufgehoben, die regu¬
lirten Chorherren zu St. Andre an der Traisen 13,
und die zu Dürnstein 16, welche beide mit denen zu
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